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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Schwarzach a. Main
Montag und Dienstag 8.00–12.00 Uhr und 14.00–15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag 8.00–12.00 Uhr, nachmittags geschl.
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
Im Bürger-Service-Portal können sie auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Anträge online stellen: www.schwarzach-main.de

Rufnummern der Verwaltung des Marktes 
Schwarzach a. Main
Die Verwaltung des Marktes Schwarzach a. Main ist unter fol-
genden Rufnummern erreichbar:
Vorwahl jeweils: 09324+
Telefonzentrale Rathaus 9739-0
Telefax 9739-39
Einwohnermeldeamt/Passamt/ Frau Blaß, 
Frau Kraus 9739-11
Hauptamt/Bauamt, Herr Filbig 9739-17
Kämmerei, Herr Pfriem 9739-12
Kasse, Frau Gansbühler 9739-18
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung/
Standesamt und Rente, Frau Lempert 9739-13
Personalamt/Bauamt, Herr Weckert 9739-19
Sekretariat/Vorzimmer des Bürgermeisters, 
Frau Neuer 9739-14
Steueramt, Frau Zwicker 9739-16
Bauhof 4851
Kläranlage 2836

Notfallnummer des Bauhofes 0176 / 98 80 90 82
Unter dieser Nummer erreichen Sie an Wochenenden und Feier-
tagen bei Notfällen, z.B. einem Wasserrohrbruch, direkt einen 
Mitarbeiter des Bauhofes.
Wir bitten Sie diese Nummer nur bei Notfällen anzurufen.

Härtebereich des Trinkwassers in Schwarzach a. Main
Das von der Fernwasserversorgung Franken gelieferte Trink-
wasser entspricht dem Härtebereich 3.
Die genauen Analysewerte unseres Trinkwassers finden Sie im 
Internet www.fwf-uff.de.

Einwurfzeiten an Glascontainern beachten!
Um benachbarte Anwohner von Glascontainer-Standorten nicht 
zu belästigen, bitten wir die Bürger des Marktes Schwarzach a. 
Main die üblichen Einwurfzeiten einzuhalten.
Diese sind von Montag bis Samstag, jeweils in der Zeit zwischen 
7:00 und 19:00 Uhr. Zudem bitten wir die Container-Standort 
sauber zu halten und keine Abfälle auf oder neben die Container 
zu stellen.

HiNwEiS:
Redaktionsschluss für das Amtsblatt Nr. 18/2020 (Erscheinungstag 12.09.2020) ist MITTWOCH, 02.09.2020, 13.00 Uhr, 
in der Gemeinde.

Reinigungspflicht auf den öffentlichen Straßen und 
Gehwegen
Es wurde wiederholt festgestellt, dass die Wasserabflussrinnen 
an einigen Gehwegen entlang privater Grundstücke stark ver-
schmutzt und mit Gras bewachsen sind.
Wir weisen darauf hin, dass Grundstückseigentümer verpflichtet 
sind, die Straßen, Gehbahnen und Abflussrinnen zu reinigen.
Die Grundstückseigentümer werden mit diesem Aufruf daher ge-
beten, die Straßen (bis zur Straßenmitte) und Gehwege regelmäßig 
wöchentlich zu reinigen, die Wasserabflussrinne zu säubern und 
von Bewuchs und Unrat freizuhalten und ihrer Reinigungsver-
pflichtung regelmäßig und dauerhaft nachzukommen.

AMTlicHE BEkANNTMAcHuNGEN

Probealarm der Feuerwehren
Der nächste Probealarm findet statt am Samstag, dem 05.09.2020, 
ab 12.15 Uhr.
Es findet nur ein Alarm statt. Bei einem evtl. Einsatzalarm 
während dieser Zeit wird das Sirenensignal zweimal abgegeben 
(Doppelte Alarmierung).

Grundschule Schwarzacher Becken
Schulstr. 2, 97359 Schwarzach a. Main
Tel 09324/762, Fax 09324/3518, 
sekretariat@gs-schwarzacher-becken.de

1. Schuljahresbeginn 2020/21
 Das Schuljahr 2020/21 beginnt am Dienstag, 08.09.2020 um 

8:00 Uhr in der Grundschule.
 Für die Schulneulinge beginnt der 1. Schultag um 9:00 Uhr 

in der Turnhalle der Grundschule Schwarzacher Becken.
 Nach den momentan geltenden Hygienevorschriften ist jeweils 

eine Begleitperson pro Erstklässler zur Begrüßung eingeladen. 
Sollte es bis zum Schuljahresbeginn Änderungen bei den 
amtlichen Vorgaben geben, werden Sie unverzüglich über die 
Homepage www.gs- schwarzacher-becken.de informiert.

 Der Schulbus fährt für alle Schüler und ihre Begleiter gegen 
11.20 Uhr wieder zurück.

Abfahrtszeiten für die 1. Klassen am 1. Schultag:
Gerlachshausen 8.30 Uhr
Schwarzenau 8.40 Uhr 
Düllstadt 8.45 Uhr
Hörblach 8.50 Uhr.
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2. Abfahrtszeiten des Schulbusses zum  
Schuljahresbeginn

 (am 1. Schultag für Klassen 2 mit 4, ab dem 2. Schultag  
für alle Klassen)
Gerlachshausen 7.32 Uhr
Düllstadt 7.38 Uhr ab Gutshof B 22
Düllstadt 7.38 Uhr ab Kirche
Hörblach-Süd 7.43 Uhr
Schwarzenau 7.48 Uhr 1. – 4. Klasse

Hinweis zur Sicherheit der Schüler
Die Schuleinfahrt, d.h. die Schulstraße und der Pausenhof 
müssen aus Sicherheitsgründen das ganze Schuljahr über von 
Privat-Pkws freigehalten werden (Gefährdung der Schüler! 
Feuerwehrzufahrt!).
Dies gilt nachmittags bis 15.30 Uhr und auch am ersten Schultag. 
Wir bitten im Interesse der Sicherheit aller Schulkinder um 
Ihr Verständnis.

3. unterrichtsende für alle klassen
 am 1. Schultag 11.20 Uhr 
 am 2. Schultag 11.20 Uhr.
Ab Donnerstag, 10.09.2020, findet der Unterricht für alle Klassen 
nach Stundenplan statt. 

Charlotte Erk, Rektorin

ÄRzTlicHER BEREiTScHAfTSdiENST 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di, Do 18.00–21.00 Uhr
Mi und Fr 16.00–21.00 Uhr
Sa/So/Feiertag 09.00–21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 29.08. Weingarten-Apotheke, Dettelbach
 Tel: 09324-9828810
 Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen
 Tel: 09321-6446

SONNTAG, 30.08. Kranich-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-33430
 Franconia-Apotheke im Ärztehaus, Wiesentheid
 Tel: 09383-9096750
SAMSTAG, 05.09. Apotheke am Rathaus, Dettelbach, 
 Tel:09324 -2549
 Stern-Apotheke, Kitzingen,
 Tel:09381-4680
SONNTAG, 06.09. Main-Apotheke, Mainstockheim
 Tel: 09321-929430
 Stadt-Apotheke, Gerolzhofen
 Tel: 09382-99880
SAMSTAG, 12.09. Kranich-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-33430
 St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen
 Tel: 093282-6733
SONNTAG, 13.09. Stadt-Apotheke, Prichsenstadt
 Tel: 09383-7244
 Lamm-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-4577
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet um 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.
HINWEIS: Es stehen an jedem Wochentag nach Ladenschluss 
notdienstbereite Apotheken zur Verfügung. Diese sind tagesgenau 
abrufbar unter:  http://lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/ 
oder www.apotheken.de

MiTTEiluNG ANdERER BEHöRdEN
Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Die nächsten (voraussichtlichen) Termine: 16.09.2020, 21.10.2020 
im Landratsamt Kitzingen – Bitte an der Information melden.
Anmeldung bei Frau Hofmann, Telefon: 09321 / 928 1100 
(E-mail: kristina.hofmann@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung  
Unterfranken
• SPRECHTAGE IN KITZINGEN 
 Finden statt in der Stadtverwaltung, Kaiserstr. 13-15, jeweils 

in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr.
 Die nächsten (voraussichtlich) Termine: 
 17.09.2020, 22.10.2020, 19.11.2020
 Um Terminvereinbarung wird gebeten unter der Telefon-Nr.: 

09321 / 203 320.
• SPRECHTAGE IN VOLKACH 
 Finden statt in der Stadtverwaltung, Marktplatz 1, 97332 

Volkach jeweils in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 15.30 Uhr.



 Die nächsten (voraussichtlich) Termine: 
 17.09.2020, 22.10.2020
 Um Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon Nr.: 
 09381 / 40121

AOK Bayern – Direktion Würzburg
corona-Virus: 
AOk nimmt Sprechtag in Volkach wieder auf
Die AOK-Direktion Würzburg bietet nun auch in Volkach wieder 
persönliche Beratungen vor Ort an. Nachdem der Beratungsser-
vice in Volkach nach Ausbruch der Corona-Pandemie eingestellt 
werden musste, können AOK-Kunden ab Dienstag, 8. September 
2020 den wöchentlichen Sprechtag wieder besuchen. Er findet 
von 8.30 bis 10.00 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, 
Marktplatz 1, Volkach, statt. Besucher werden gebeten, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung mit zu bringen.

Bayerisches Landesamt für Umwelt
information über das ffH-Monitoring in Bayern
– lebensraumtypen –
Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) verpflichtet 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Erhaltungs-
zustand der besonders schutzwürdigen Lebensräume, Tier- und 
Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II und IV der FFH-RL) von 
gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (Monitoring). 
Gemäß Art. 17 der FFH-RL erstellen die Mitgliedstaaten alle 
sechs Jahre einen Bericht, der die wichtigsten Ergebnisse dieses 
Monitorings integriert. Die Europäische Kommission bewertet 
auf der Grundlage dieser Berichte die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung in der FFH-RL genannter Ziele.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhaltungs-
zustand der Lebensräume und Arten in Deutschland über ein 
Stichprobenverfahren zu ermitteln und zu dokumentieren. Das 
Monitoring der Lebensraumtypen erfolgt in Bayern an festen 
Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht 
werden müssen. Die Probeflächen können sowohl innerhalb als 
auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen.
In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens 
eine Probefläche eines oder mehrerer Lebensraumtypen. Diese 
Probefläche soll im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt im Zeitraum September 2019 bis Oktober 2022 einmal be-
gangen und bewertet werden. Die Untersuchungen haben keinerlei 
Konsequenzen für die Grundeigentümer und Nutzungsberech-
tigten und führen auch nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke.
Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten 
des Offenlands ist das Bayerische Landesamt für Umwelt. Für 
Wald-Lebensraumtypen und manche Arten ist die Bayerische 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zuständig.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutzbe-
hörde beim zuständigen Landratsamt bzw. bei der kreisfreien 
Stadt zur Verfügung.

Landratsamt Kitzingen
der Pflegestützpunkt für den landkreis kitzingen 
informiert:
Der Bezirk Unterfranken berät einmal im Monat zum Thema 
„Hilfe zur Pflege“ im Pflegestützpunkt Kitzingen
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung 
nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller 
Leistungen der sog. „Hilfe zur Pflege“. Der Bezirk Unterfranken 
hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pflegebe-
darf, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen 

Mittel nicht ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das 
heißt häusliche Pflege oder für die Pflege in einem Pflegeheim 
zu begleichen.
Für die Betroffenen, aber auch für deren Angehörige ist die 
Pflegebedürftigkeit in der Regel mit großen Herausforderungen 
und gravierenden Änderungen der bisherigen Lebenssituation 
verbunden. Gleichzeitig ergeben sich rechtliche, finanzielle und 
lebenspraktische Fragen wie etwa die Entscheidung, die Pflege 
im häuslichen Bereich zu organisieren oder in einem Pflegeheim. 
Bei diesen Entscheidungen steht der Bezirk Unterfranken sowohl 
den Betroffenen als auch den Angehörigen beratend zur Seite. 
Dieses Angebot umfasst sowohl die rechtlichen und finanziellen 
Aspekte als auch die pflegefachliche Seite.

Die nächsten Beratungen finden an folgenden Terminen, 
jeweils donnerstags, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, im 
Pflegestützpunkt in Kitzingen statt:
17.09.2020, 15.10.2020, 12.11.2020 und 10.12.2020.
Sofern Interesse an einer Beratung besteht, vereinbaren Sie 
bitte zuvor einen Termin über den Pflegestützpunkt Kitzingen, 
Telefonnummer: 09321/928-5250 oder wenden Sie sich per Mail 
an pflegestuetzpunkt@kitzingen.de.
Die Räumlichkeiten des Pflegestützpunktes befinden sich in 
der OBEREN BACHGASSE 16, in Kitzingen, in der Nähe des 
Landratsamtes, links neben der Einfahrt zum PARKHAUS 
“ALTE PoSTSTRASSE“ (P 5 im Parkleitsystem), im Innenhof 
rechts (“Himmelsleiter“).

Online-Umfrage des Projekts  
Fränkische Obstlandschaften
ihre Meinung ist gefragt!
Der Landschaftspflegeverband Kitzingen kümmert sich zusam-
men mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege 
um die kulthistorisch bedeutsamen Obstlandschaften im Land-
kreis. Eine wichtige Säule im Projekt, ist die aktive Bürgerbeteili-
gung. Hier kann jeder Bürger/in seine Meinung zur Entwicklung 
des (Streu-) Obstbaus aktiv einbringen. Hierzu bieten wir Ihnen 
Gelegenheit, indem Sie an der Online-Umfrage teilnehmen.
Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung weiterer Projekte rund 
um das Thema (Streu-) Obstbau ein. Uns ist es leider derzeit nicht 
möglich ein großes Netzwerktreffen zu veranstalten, dennoch ist 
uns Ihre Meinung wichtig.
Die Fragen sind in 6 Themenbereiche gegliedert und Sie benö-
tigen ca. 15 Minuten für die Beantwortung. Die Umfrage ist 
anonymisiert, es werden keine persönlichen Daten mit direkten 
Bezug auf Ihre Person gespeichert. Machen Sie mit unter https://
www.kitzingen.de/obstland_umfrage
Bei weiteren Fragen und Anregungen können Sie sich gerne bei 
uns melden.
Umwelt, Natur und Landschaftspflege Landschaftspflegeverband, 
Tel: +49 (9321) 928-6235, Fax: +49 (9321) 928-6299, 
E-Mail: jonas.braun@kitzingen.de

Übungen der US-Streitkräfte
Im Zeitraum vom 01.08.2020 bis 30.09.2020 führt eine Einheit 
der US-Streitkräfte Truppenübungen (Helikopterlandungen) 
durch. Dabei wird auch der Landkreis Kitzingen beansprucht. 
Der Übungsraum umgrenzt sich wie folgt: Gemeindegebiet Iph-
ofen und Volkach. Es wird gesondert darauf hingewiesen, dass 
die Übungen zur Tages- und auch Nachtzeit stattfinden können.

HINWEISE:
Wir legen der Bevölkerung, insbesondere Spaziergängern, 
Joggern und Geocachern nahe, sich von den Einrichtungen der 









übenden Truppe und den Soldaten fernzuhalten! Wir bitten 
Jagdausübungsberechtigte generell um erhöhte Aufmerksamkeit, 
denn es ist nicht bekannt, wo sich die Truppe im Übungsgebiet 
zeitweise aufhalten wird. Außerdem weisen wir auf die Gefahren 
hin, die von liegen gebliebenen militärischen Sprengmitteln 
(Fundmunition und dgl.) ausgehen. Wir bitten, jeden Fund umge-
hend der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden. Das Sammeln, 
der Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser Gegenstände 
sind verboten und können mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen 
geahndet werden.
Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die Gemeinden 
sowie das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanagement 
Stuttgart, Postfach 10 52 61, 70045 Stuttgart, für die Bundeswehr 
und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Schadensregulie-
rungsstelle des Bundes – Regionalbüro Ost, Drosselbergstraße 2, 
 99097 Erfurt, für die ausländischen Streitkräfte nähere Auskünfte 
(Manöverbekanntmachung vom 04.12.2008).
Entschädigungsansprüche sollen umgehend geltend gemacht wer-
den. Im Falle von Manöverschäden, die von NATO-Streitkräften 
allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht worden 
sind, sind sie spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung 
der den Schaden verursachenden Übung schriftlich bei der Ge-
meinde- bzw. Stadtverwaltung oder innerhalb von drei Monaten 
nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden 
und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei 
der o. g. Regulierungsstelle geltend zu machen. 
(http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufga-
benbeschreibung/10553265494).
  Kitzingen, 28.07.2020

Neue Regelungen im Waffenrecht 2020
Hinweise für inhaber von waffenrechtlichen  
Erlaubnissen
Im Dezember 2019 hat der Deutsche Bundestag Änderungen am 
Waffengesetz (WaffG) beschlossen und am 19.02.2020 verkün-
det. Ab dem 01.09.2020 gelten demnach unter anderem folgende 
wesentliche Änderungen:

• Die Waffenbehörden haben künftig das Fortbestehen des 
waffenrechtlichen Bedürfnisses alle fünf Jahre erneut zu 
überprüfen. Ein Ermessensspielraum besteht diesbezüglich 
nicht. Für Jäger genügt der gültige Jagdschein als Bedürfnis-
nachweis. Sportschützen müssen für das Bedürfnis zumBesitz 
ihrer Waffen fünf und zehn Jahre nach der erstmaligen Ertei-
lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis nachweisen, dass Sie 
in den letzten 24 Monaten vor der Prüfung den Schießsport im 
Verein mindestens einmal alle drei Monate oder mindestens 
sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von je-
weils zwölf Monaten betrieben haben. Dieser Schießnachweis 
ist grundsätzlich nur mit einer Waffe je Kategorie (Lang-/
Kurzwaffe) zu erbringen. Sind seit der Eintragung der ersten 
Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte mehr als zehn Jahre 
vergangen, reicht zum Nachweis des Fortbestehens des Bedürf-
nisses eine Mitgliedsbescheinigung des Schützenvereins (ab 
2026 des Dachverbandes) aus. Wird der Schießsport in einem 
solchen Fall nicht mehr aktiv ausgeübt, ist sämtliche noch 
vorhandene Munition an eine berechtigte Person abzugeben.

• Auf Grundlage der gelben Waffenbesitzkarte für Sportschüt-
zen können zukünftig maximal bis zu zehn Schusswaffen 
eingetragen werden. Für bereits vorhandene, über die zehnte 
hinausgehende Schusswaffen gilt ein Bestandschutz. Für 
neue Waffen oberhalb des Kontingents ist eine gesonderte 

Bedürfnisbescheinigung für die grüne Waffenbesitzkarte 
erforderlich.

• Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (sogenannte „Deko-
waffen“) werden einer Anzeigepflicht unterworfen. Die 
Anzeigepflicht greift jedoch erst, wenn die entsprechende 
Waffe überlassen, erworben oder vernichtet wird. Auch gehen 
damit keine weiteren Pflichten des Waffenbesitzers, wie die 
Beantragung einer Waffenbesitzkarte oder die Aufbewahrung 
in einem Sicherheitsbehältnis, einher.

• Salutwaffen (ehemals scharfe Waffen, die so umgebaut  wur-
den, dass sie nur  noch Kartuschenmunition abfeuern können) 
gehören künftig der Kategorie an, der sie vor ihrem Umbau 
angehörten. Besitzer von entsprechenden Waffen haben bis 
spätestens 01.09.2021 eine Waffenbesitzkarte zu beantragen 
oder die Waffe einer berechtigten Person, einer Polizeidienst-
stelle oder der Waffenbehörde zu überlassen.

• Sogenannte „große Magazine“, worunter Wechselmagazine 
mit mehr als 20 Patronen für Kurzwaffen und mit mehr als 
10 Patronen für Langwaffen zu verstehen sind, werden zu 
verbotenen Gegenständen erklärt. Magazine, die sowohl in 
Lang- als auch in Kurzwaffen passen, gelten als Magazine für 
Kurzwaffen, es sei denn, der Besitzer verfügt auch über eine 
dazu passende Langwaffe. Der bloße Besitz stellt eine Straftat 
nach dem Waffengesetz dar. Um den Straftatbestand nicht zu 
verwirklichen, müssen Besitzer entsprechender Magazine, 
die bereits vor dem Stichtag 13.06.2017 besessen wurden, 
bis spätestens 01.09.2021 den Besitz bei der Waffenbehörde 
anzeigen. Sie erhalten daraufhin eine Bestätigung, wodurch 
sie für die angezeigten Magazine vom Verbot ausgenommen 
sind und diese weiterhin behalten und verwenden dürfen (Be-
standschutz). Das hierfür nötige Formular inklusive Anlage 
können Sie auf der Internetseite des Landratsamtes Kitzingen 
finden oder per E-Mail anfordern:

– www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/oeffentliche-
sicherheit-und-ordnung-waffenrecht- jagdrecht-gewerberecht/
waffenrecht/antraege/

– waffenbehoerde@kitzingen.de
• Ab dem 01.09.2020 werden Waffenhändler- und Hersteller an 

das Nationale Waffenregister (NWR) angebunden. In diesem 
Zusammenhang ist es künftig notwendig, dass bei einem Er-
werb oder Überlassen von Schusswaffen bei einem Händler/
Hersteller neben dem Jagdschein bzw. der Waffenbesitzkarte 
auch persönliche NWR-ID-Nummern angegeben werden 
müssen. Diese sind bei der Waffenbehörde hinterlegt und kön-
nen bei Bedarf schriftlich oder per E-Mail angefordert werden. 
Bei einem Waffenerwerb zwischen Privatpersonen ändert sich 
nichts, hier werden auch künftig keine NWR-IDs benötigt.

Weitere Informationen zum Nationalen Waffenregister und den 
NWR-IDs finden Sie auf der Internetseite der Fachlichen Leitstelle 
des NWR unter: www.nwr-fl.de
Bei Fragen zu den oben genannten Änderungen des Waffenge-
setzes setzen Sie sich bitte mit der Waffenbehörde des Land-
ratsamtes Kitzingen in Verbindung. Landratsamt Kitzingen, 
Waffenbehörde, Kaiserstr. 4, 97318 Kitzingen Tel.: 09321/928-
3110, E-Mail: waffenbehoerde@kitzingen.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
lkk zahlt Prämie bei Nichtinanspruchnahme von 
leistungen
Mitglieder der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) 
können eine Prämie beantragen, wenn sie im abgelaufenen 



Kalenderjahr länger als drei Kalendermonate dort versichert 
waren und keine Leistungen für sich und ihre über 18 Jahre 
alten mitversicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr 
beansprucht haben.
Die Prämie beträgt ein Zwölftel der im Kalenderjahr gezahlten 
Beiträge. Wer für 2020 eine Prämie in 2021 erhalten möchte, muss 
dies der LKK bis zum 30. September 2020 schriftlich mitteilen. 
Diese Frist gilt jedoch nur für diejenigen, die bisher noch keine 
Teilnahmeerklärung abgegeben haben.
Wurde in 2019 bereits eine solche eingereicht, so verlängert sich 
diese automatisch um ein Jahr, sofern sie nicht gekündigt wurde. 
Das Formular hierfür – falls  noch keine Teilnahme beantragt 
wurde – kann im Internet abgerufen werden unter www.svlfg.
de/mediencenter.
Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen können weiterhin erfolgen, 
ohne dass die Prämie entfällt. Dazu gehören unter anderem 
Leistungen der Primärprävention, zur Verhütung von Zahn-
krankheiten, bei Schwangerschaft und Mutterschaft oder zur 
Früherkennung von Krankheiten (zum Beispiel Krebsvorsorge 
oder Herz-Kreislauf-Check-up) sowie Schutzimpfungen oder 
Kindervorsorgeuntersuchungen. Mitversicherte Kinder unter 18 
Jahren sind komplett ausgenommen, das heißt, der Kinderarzt-
besuch schmälert die Prämie nicht. Der Antrag ist ein Jahr lang 
bindend. Er kann vom Mitglied mit einer Frist von drei Monaten 
zum Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. 
Ansonsten verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen
fit und gesund durch den familienalltag mit kindern 
bis zu drei Jahren
Das neue Programm Herbst/Winter 2020 ist – Anmeldung 
zu den Kursen ab sofort möglich
KITZINGEN – Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich 
ab, was, wie und wo die Eltern essen. Sie beobachten ebenso, wie 
und wo sich Eltern bewegen. Im Familienalltag gehören daher 
Ernährung und Bewegung zusammen. Bereits die Kleinsten 
lernen durch das eigene Tun!
Die Angebote des Netzwerks Junge Eltern/Familien werden ab 
1. September wieder vor Ort durchgeführt unter Einhaltung der 
Hygieneregeln.
Anmeldung zu den Kursen ist ab sofort möglich unter www.
aelf-kt.bayern.de/ernaehrung, poststelle@aelf-kt.bayern.de oder 
Tel. 09321-3009-0

TERMINE IM SEPTEMBER 2020:
Babys erster Brei – zweiteiliger Kurs
• Muttermilch – und was kommt dann?
• Welcher Brei ab welchem Monat?
• Selbst kochen oder Gläschen füttern?
 MITTWOCH,  02. und  DONNERSTAG, 03. September 2020, 
 jeweils von 9.30-11.00 Uhr in Marktbreit, Leo-Weismantel-

Realschule, Buheleite 20
 MITTWOCH, 30. September und 07. Oktober 2020, 
 jeweils von 9.30-11.00 Uhr in Kitzingen, Amt für Ernärhung, 

Landwirtschaft und Forsten, Mainbernheimer Str. 103

Sternstunden in der Natur
Kurs für Eltern mit Kindern, die bereits laufen können
• kreativer Waldspaziergang mit neuen Bewegungsideen für 

draußen
• Zusammen die Natur entdecken
Bitte Picknickdecke, gesunde Brotzeit und ein Getränk mit-
bringen

 FREITAG,  11. September 2020, 14.30 bis 17.30 Uhr 
 in Kitzingen, Treffpunkt Trimm-Dich-Pfad, Albertshöfer Str. 1
 FREITAG,  18. September 2020,  15.00 bis 18.00 Uhr 
 in Wiesentheid, Treffpunkt Parkplatz, Sportverein TSV/DJK 

Jahnstr. 35
 FREITAG,  25. September 2020,  14.30 bis 17.30 Uhr
 in Dettelbach, Treffpunkt: Einfahrt an der B22 gegenüber
 Mainfränkische Werkstätten (Alte Straße in Schwarzenau), 

Richtung Imkerei- Zentrum

Singzwerge und Tanzmäuse
Kurs für Eltern mit Kindern, die bereits laufen können
• Schulung der kreativen und musikalischen Fähigkeiten
• Anregungen für Spiel und Spaß im Wald
Bitte Picknickdecke, gesunde Brotzeit und ein Getränk mit-
bringen
 SONNTAG, 13. September 2020, 9:00 bis 12.00 Uhr, 
 SAMSTAG, 19. September 2020, 9:00 bis 12.00 Uhr 
 SONNTAG, 20. September 2020, 9:00 bis 12.00 Uhr 
 SAMSTAG, 03. Oktober 2020, 9:00 bis 12.00 Uhr
Treffpunkt jeweils am Parkplatz auf dem Schwanberg bei Rödelsee

Leckeres für die Kita-Box – Kurs für Eltern
Worauf ist bei der Zusammenstellung der Zwischenmahlzeiten 
zu achten? Was gebe ich meinem Kind in die Krippe/Kita mit?
Wir bereiten leckere und kindgerechte Snacks für die Kita-Box zu
Bitte Schürze, Geschirrtuch und Restebehälter mitbringen
 FREITAG,  18. September 2020,  10.00-12.00 Uhr
 Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung, Räume von 
 Jungstil im Untergeschoss, Königsberger Str. 11

Auf die Papas, fertig, los! – 
Kurs für Väter mit Kindern, die bereits laufen können
• Zusammen Spaß an Bewegung - Papas und Kinder bewegen 

sich gemeinsam und haben zusammen eine gute Zeit. Bitte 
Turnschuhe oder Stoppersocken mitbringen

 SAMSTAG,  19. September 2020,  15.00 bis 17.00 Uhr 
 in Kitzingen, Zweifachsporthalle im Mühlberggebiet, 

Thomas-Ehemann-Str. 16

Gute Laune am Familientisch – 
Liebevolle Ernährungserziehung
Der Suppenkasper isst zu wenig, der Nimmersatt kennt keine 
Grenzen. Und fast jedes Kind durchläuft Phasen, in denen es 
Lebensmittel nur sehr eingeschränkt auswählt. Der Vortrag 
bietet Basisinformationen für diese Situationen und vermittelt 
praktische Ideen um kleine Kostverächter an „neue“ Lebensmittel 
heranzuführen.
 DIENSTAG, 22. September 2020, 19.30 bis 21.00 Uhr 
 in Dettelbach, Falterstr. 16

Veranstaltungen der Dorfschätze
03.09.  Casteller „Tour de Weingut“
06.09. 15:00 Öffentliche Kirchenführung, 
  Treffpunkt: 
  St. Mauritiuskirche Wiesentheid
  (Unkostenbeitrag: 3,00 €)
11.-14.09.  Kirchweih Münsterschwarzach
12.09. 16:00 Weinbergsführung
  „Prichsenstädter Krone“
12.09. 14:00 Öffentliche Schlossparkführung 
  „Vom Barockgarten zum Englischen 
  Landschaftsgarten“, 
  Treffpunkt: 
  St. Mauritiuskirche Wiesentheid



13.09.  15. Weinwandertag Castell – ABGESAGT
13.09.  Hoffest in der Demeter-Gärtnerei Plietz
  in Schwarzach am Main
13.09. 14:00 Führung zum Tag des offenen Denkmals 
  im Wörners Schloss, Prichsenstadt

VEREiNSNAcHRicHTEN

ABGESAGT: „KLoSTERER KERM“

Liebe Schwarzacher,
die nächste „Altpapiersammlung“ findet am Samstag, den 12. 
September 2020 statt. Da wir keine Kartonagen mehr anliefern 
dürfen, bitten wir alle Spender, diese nicht mit in das Altpapier 
zu geben. Wir würden uns freuen, wenn wieder viel Papier ab
9 Uhr am Straßenrand liegt!

Die Vorstandschaft

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

Terminvorschau 2020:
(Terminänderungen vorbehalten)
26.09.2020 Jahresausflug – 
  abgesagt (CORONA)
25.10.2020 Herbstwanderung – 
  Information zur Durchführung im Herbst 2020
12.12.2020 Weihnachtsfeier – 
  Information zur Durchführung im Herbst 2020
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/

kiRcHlicHE NAcHRicHTEN

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

Aufgrund der noch geltenden Abstands- und Hygienebestim-
mungen können leider immer noch keine Gottesdienste in der 
Plaziduskapelle in Münsterschwarzach feiern.

Sonntag, 30.08.20
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim

Sonntag, 6.9.20
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim

Sonntag, 13.9.20
9.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Feuerbach
10.10 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Kleinlangheim

Freitag, 18.9.20
19.00 Uhr Konfirmandenbeichte in Kleinlangheim

Sonntag, 20.9.20
9.30 Uhr Konfirmation in Kleinlangheim
Wir freuen uns über unsere Konfirmanden aus dem Schwarza-
cher Becken:

• Stefanie Dees (Düllstadt) 
• Helena Krämer (Schwarzach) 
• Angelina Miller (Schwarzach)

Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Die Gottesdienste finden bei schönem Wetter im Freien (Platz 
vor der Kirche, Kirchgarten) statt. Der Mund-Nasenschutz muss 
in der Kirche bei der Platzsuche getragen werden, kann dann bei 
Sitzabstand von 2 m ganz abgenommen werden. Bitte Gesang-
bücher mitbringen. 

12. Sonntag nach Trinitatis, 30.08.2020 
9.00 Uhr Dettelbach Gottesdienst 

10.15 Uhr Schernau Gottesdienst 

13. Sonntag nach Trinitatis, 06.09.2020 
9.00 Uhr Neuses Gottesdienst 

10.15 Uhr Dettelbach Gottesdienst 

Freitag, 11. September 2020, 19.00 Uhr 
TAToRT-oPEN-AIR-Gottesdienst, Thema: „System-relevant!“ 
Im Garten vor unserer Dreieinigkeitskirche Dettelbach. Nur bei 
trockenem Wetter!

Bleiben Sie gesund 
Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje

Abteikirche Münsterschwarzach

Sonntag, 13. September 2020, 10.30 uhr
Kirchweihfest und Feier der Profess-Jubiläen

60 Jahre Profess Br. Titus Ziegler
60 Jahre Profess P. Germar Neubert
40 Jahre Profess Br. Ansgar Stüfe
40 Jahre Profess P. Philippus Eichenmüller

Suche zur Miete
GaraGe / Stellplatz / Scheune 

mit Stromanschluss
zum Unterstellen eines PKW.

Tel. 09324-9800221 od. 0176-32153463

kirchliche nAchrichten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

Seit Sonntag 10.05.20 sind wieder Gottesdienste möglich mit 
folgenden Einschränkungen: 
Maskenpflicht, Abstand von 2 Metern, bitte nach Möglichkeit 
das eigene Gesangbuch mitbringen. Durch den Abstand ergibt 
sich eine eingeschränkte Anzahl von Sitzplätzen. Aufgrund 
dieser Bedingungen können zurzeit keine Gottesdienste in der 
Plaziduskapelle in Münsterschwarzach stattfinden. 

sonntag 21.06.20 – 2. sonntag nach trinitatis
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Mittwoch 24.06.20
18.00 Uhr Konfirmandenstunde im Jugendheim  
 Kleinlangheim mit Maskenpflicht
Freitag 26.06.20
18.00 Uhr gemeinsame Aktion mit Präparanden und 
 Konfirmanden mit Maskenpflicht
sonntag 28.06.20 – 3. sonntag nach trinitatis
9.00 Uhr Gottesdienst in Feuerbach
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Mittwoch 01.07.20
18.00 Uhr Präparandenstunde im Jugendheim  
 Kleinlangheim mit Maskenpflicht
sonntag 05.07.20
9.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Stadtschwarzach
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Wir sind für Sie da, rufen Sie uns gerne an. 
Bleiben Sie gesund und behütet. Ich wünsche Ihnen gerade in 

dieser Zeit viel Gelassenheit, Zuversicht und 
Gottes Segen spürbar und ganz nah.

Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Abteikirche Münsterschwarzach

sonntag, 21. Juni 2020, 10.00 uhr
Pontifikalamt mit Feier der Ordens-Jubiläen
65 Jahre Mission P. Konrad Göpfert
60 Jahre Profess P. Fidelis Ruppert
 Br. Ethelbert Hümmer
25 Jahre Profess P. Benedikt Müllers

Integrationshilfskraft
für Kiga Dettelbach ab 01.09.20 gesucht.

9 Std/Wo. 09364/8175242

Brennholz aus Franken, PEFC zertifizert
Buche/Eiche ofenfertig gesägt und gespalten, 

frisch, 33 cm lang, frei geliefert, min. Abnahme 5 Srm 
(Schüttraummeter), ein Srm 59,– € inkl. MWSt.;  

wie vor jedoch trocken: ein Srm 69,– €. 
Andere Längen möglich.

MS-Forstservice–Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442
e-Mail: MS-Forstservice@t-online.de



Marktplatz 5 ∙ 97359 Schwarzach am Main
Telefon: 0 93 24 / 97 80 700 ∙ info@apotheke-schwarzach.de

Ihre Apotheke für Schwarzach, Sommerach 
und von der Mainschleife bis zum Schwanberg!

• persönliche Beratung
• täglicher Botendienst
• Online-Vorbestellung 
 per E-Mail oder App
• attraktive Sonderangebote
  auf unserem Flyer

• große Auswahl an Kosmetik- 
 und Körperpflegeprodukten, 
 Wundversorgungsmittel
• Punkte sammeln mit PAYBACK**

Bei Vorbestellungen per App  
 „Deine Apotheke“ erhalten 
 Sie 50 Payback-Punkte EXTRA!

Mo., Do. 8:00 - 13:00, 14:00 - 19:30
Di., Mi., Fr. 8:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Sa. 8:00 - 13:00

www.apotheke-schwarzach.de

**auf freiverkäufliche und apothekenpflichtige, nicht auf Rezept 
abgegebene Produkte sowie das apothekenübliche Ergänzungssortiment.
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Wir reduzieren
     fast alles
        um

www.schuh-mode-winkler.de

10,-
15,-

5,-
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